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Gesamte Rechtsvorschrift für Fußpflege-Verordnung - Zugangsvoraussetzungen, Fassung 
vom 21.09.2025 

Langtitel 

Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit über die Zugangsvoraussetzungen für das 
reglementierte Gewerbe der Fußpflege (Fußpflege-Verordnung) 
StF: BGBl. II Nr. 48/2003 

Präambel/Promulgationsklausel 

Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBl. I Nr. 111/2002, wird verordnet: 

Text 

Zugangsvoraussetzungen 

§ 1. Die fachliche Qualifikation zum Gewerbe der Fußpflege (§ 94 Z 23 GewO 1994) wird erbracht 
durch Belege über 

 1. den erfolgreichen Abschluss der Studienrichtung Medizin/Humanmedizin/Zahnmedizin und die 
Unternehmerprüfung, soweit diese nicht auf Grund einer Verordnung gemäß § 23 Abs. 3 
GewO 1994 entfällt, und eine mindestens einjährige fachliche Tätigkeit oder 

 2. die erfolgreiche Ablegung der Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Fußpfleger oder die 
erfolgreiche Absolvierung der Ausbildung im gehobenen Dienst für Gesundheits- und 
Krankenpflege und eine mindestens einjährige fachliche Tätigkeit und die erfolgreich abgelegte 
Befähigungsprüfung oder 

 3. eine mindestens dreijährige fachliche Tätigkeit und die erfolgreich abgelegte 
Befähigungsprüfung oder 

 4. den erfolgreichen Besuch des in der Anlage 1 festgesetzten Lehrganges über die 
Grundausbildung der Fußpfleger und eine mindestens zweijährige fachliche Tätigkeit und den 
erfolgreichen Besuch des in der Anlage 2 festgesetzten Lehrganges über die weiterführende 
Fachausbildung der Fußpfleger, mit dem nicht vor Ablauf von einem Jahr der fachlichen 
Tätigkeit begonnen wurde, und die erfolgreich abgelegte Befähigungsprüfung. 

Übergangsbestimmung 

§ 2. Zeugnisse über die erfolgreich abgelegte Prüfung, die gemäß den bis zum In-Kraft-Treten dieser 
Verordnung geltenden Vorschriften erworben worden sind, gelten als Zeugnisse über die erfolgreich 
abgelegte Prüfung gemäß § 1 Z 2, 3 und 4 dieser Verordnung. 

Anlage 1 
 

Lehrgang über die Grundausbildung der Fußpfleger 

 1. Der Lehrgang ist am Wirtschaftsförderungsinstitut einer Kammer der gewerblichen Wirtschaft, 
am Berufsförderungsinstitut oder an einer vergleichbaren nichtschulischen berufsbildenden 
Einrichtung zu absolvieren. 

 2. Der Lehrgang hat sich jedenfalls auf folgende Gegenstände mit der für den jeweiligen 
Gegenstand angegebenen Mindestzahl der Lehrstunden zu erstrecken: 

 
                                                       Mindestanzahl 

Gegenstand                                           der Lehrstunden 

 
Erforderliche theoretische Kenntnisse über: 

Allgemeine Anatomie und Physiologie .....................    120 

Anatomie und Pathologie, ausgerichtet auf die 

Tätigkeit der Fußpfleger ................................     30 
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Hygiene, Arbeitshygiene, Desinfektion ...................     15 

Erste Hilfe, Unfallverhütung, Verbandslehre .............     15 

Physik, Apparat- und Instrumentenkunde ..................     10 

Kräuter- und Ernährungslehre, Marketing .................     20 

Einfache Fußpflege mit praktischen Übungen (Fuß-, 

Haut- und Nagelbeurteilung, Entfernen von Hornhaut, 

Hand- und Nagelpflege, Packungen, Hand-, Bein- und 

Fußmassage) .............................................     80 

Erweiterte Fußpflege mit praktischen Übungen 

(Behandlung von normalen Nägeln und bei Holz-, 

Mykose- und eingewachsenen Nägeln, Anlegen von 

Druckschutzverbänden, Anwendung der Nagelprothetik, 

Anfertigen einer Orthese, Anfertigen von Nagelspangen, 

Frästechnik) ............................................    140 

 

 3. Die Gesamtzahl der Lehrstunden des Lehrganges hat mindestens 430 Stunden zu betragen. 

Anlage 2 
 

Lehrgang über die weiterführende Fachausbildung der Fußpfleger 

 1. Der Lehrgang ist am Wirtschaftsförderungsinstitut einer Kammer der gewerblichen Wirtschaft, 
am Berufsförderungsinstitut oder an einer vergleichbaren nichtschulischen berufsbildenden 
Einrichtung zu absolvieren. 

 2. Der Lehrgang hat sich jedenfalls auf folgende Gegenstände mit der für den jeweiligen 
Gegenstand angegebenen Mindestzahl der Lehrstunden zu erstrecken: 

 
                                                       Mindestanzahl 

Gegenstand                                           der Lehrstunden 

 
Anatomie, Histologie, Somatologie, Dermatologie ........    50 

Fußdeformationen und ihre Folgeerscheinungen, 

Nageldeformationen und diverse Nagelveränderungen, 

Veränderungen der Gefäße, Kräuterlehre, Badezusätze 

und Pflegemittel, Hilfsmittel und Druckschutzverbände, 

Physik, Apparate- und Instrumentenkunde ................    20 

Erste Hilfe und Unfallverhütung, Arbeitshygiene ........    10 

 

 3. Die Gesamtzahl der Lehrstunden des Lehrganges hat mindestens 80 Stunden zu betragen. 


	Anlage 1
	Anlage 2

